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Qualität der zertifizierten Zentren, sondern 
ebenso durch das Zusammenspiel der „medizi-
nischen Einheiten“, dem evidenzbasierte Leit-
linien zugrunde liegen mü ssen und das durch 
Qualitä tsindikatoren ü berprü ft werden muss. 
Diese Interaktion ist in stä ndigem Fluss, da 
Ergebnisse aus der Krebsregistrierung zeitnah 
zurück in die Leitlinien gespiegelt werden und 
nach Verä nderung der Leitlinien in angepasster 
Form in den zertifizierten Zentren wieder um-
gesetzt werden sollten. 

3.
Ein wesentlicher Teil dieses erwä hnten Zusam-
menspiels in der onkologischen Versorgung ist 
die Nachsorge im ambulanten Bereich. Das kli-
nische Krebsregister kann die Nachsorge bei on-

Stellungnahme aus 
onkologischer Sicht

Eine hochkarä tig besetzte Gesprä chsrunde bei 
der BLÄK mit Repräsentanten aus mehreren 
Comprehensive Cancer Centers1, zertifizierten 
Organkrebszentren2 und niedergelassenen On-
kologen3 hat einige wichtige Anforderungen an 
das BayKRegG herausgearbeitet: 

1. 
Entscheidende Parameter der Ergebnisqualitä t 
der onkologischen Behandlung, nä mlich Rezi-
div‐freies Intervall, Metastasen‐freies Intervall 
und die Gesamtü berlebenszeit, mü ssen den 
behandelnden Ärztinnen und Ärzten zeitnah 
personenbezogen zurü ckgespiegelt werden. 
Dies ist fü r die Qualitä tssicherung im Rahmen 
einer onkologischen Zertifizierung eine zwin-

gende Erfordernis. In Deutschland werden je 
nach Krebsart zwischen 30 und 75 Prozent 
der Patienten in zertifizierten Zentren ver-
sorgt. Wird das Instrument der Zertifizierung 
durch zeitnahe Rü ckmeldungen aus dem kli-
nischen Krebsregister gestä rkt, kann dieses 
Qualitä tssicherungssystem weitere flächende-
ckende Verbreitung finden. 

2.
Die onkologische Versorgung ist in besonde-
rer Weise gekennzeichnet durch den hä ufigen 
Wechsel zwischen verschiedenen Versor-
gungsformen und „medizinischen Einheiten“, 
um einen Terminus aus dem Gesetzentwurf 
zu verwenden. Deshalb ist die Qualitä t in der 
Onkologie nicht alleine definiert ü ber die 

Gesetzentwurf für ein 
Bayerisches Krebsregistergesetz

Im Rahmen der parlamentarischen Bera-
tungen über den Gesetzentwurf der Baye-
rischen Staatsregierung für ein Bayeri-
sches Krebsregistergesetz (BayKRegG) hat 
die Bayerische Landesärztekammer (BLÄK) 
gemeinsam mit führenden bayerischen 
Onkologen ein Papier erarbeitet. Das Pa-
pier wurde Anfang November der Bayeri-
schen Staatsministerin für Gesundheit und 
Pflege, Melanie Huml sowie der Vorsitzen-
den des Ausschusses für Gesundheit und 
Pflege, Kathrin Sonnenholzner (SPD, MdL), 
zugeleitet. 

Auch der Bayerische Landesdatenschutz-
beauftragte, Professor Dr. Thomas Petri, 
hatte seine Einwände zum Gesetzentwurf 
geäußert, und zwar hinsichtlich der Orga-
nisationsstruktur des zentralen Registers, 
was den Grundsatz der Transparenz, der 
Normbestimmtheit und Normenklarheit 
betrifft sowie in Bezug auf die Sicherstel-
lung der Datenqualität.

Das Onkologen-Papier lesen Sie nachfol-
gend.
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kologischen Erkrankungen durch eine Verbesse-
rung der Follow-up-Dokumentation nachhaltig 
stä rken. Zeitgerechte Einforderung, Meldung, 
Erfassung und Evaluation der Nachsorgebefun-
de über das einzurichtende elektronische Mel-
deportal müssen besondere Beachtung finden. 
Eine Nachsorge in spezialisierten Einheiten ist 
notwendig, um ein Rezidiv oder eine Progression 
der Tumorerkrankung mö glichst frü hzeitig zu er-
kennen und um die leitliniengerechte effiziente 
onkologische Behandlung mö glichst frü hzeitig 
auf den Weg zu bringen. Ziel ist es, zumindest 
bei einigen rezidivierten Tumorerkrankungen, 
die Patienten durch eine frü hzeitige Diagnose 
und adä quate Therapie erneut einem kurativen 
Ansatz zuführen zu können.

Entsprechend der jeweils aktuellen, durch das 
Krebsregister wesentlich zu befö rdernden 
Kenntnislage, muss die onkologische Nachsor-
ge risikoadaptiert, das heißt auf die individuelle 
Krankheitssituation des Patienten zugeschnit-
ten werden. Hier liegt großes Potenzial für eine 
verstärkte Patientenorientierung, eine verbes-
serte Patienteninformation und die Weiter-
entwicklung der Krebsfrüherkennung im Sinne 
einer Sekundär- und Tertiärprävention. Für eine 
effiziente Nachsorge ist der zeitnahe Zugang 
der Leistungserbringer zu den Follow-up-
Daten der Krebsregister erforderlich.

4.
Die kü nftig zu erfü llenden Anforderungen an 
die Meldungen an das klinische Krebsregister 
in formaler und inhaltlicher Sicht werden an 
allen betroffenen Stellen einen nicht unerheb-
lichen personellen Mehraufwand erfordern, 
gegebenenfalls auch Investitionen in die IT‐
Infrastruktur. Dies ergibt sich schon daraus, 
dass bislang vielerorts die Meldung an das re-
gionale Krebsregister durch Ü bersendung einer 
Kopie des Arztbriefes erfolgt ist.

Dies ist aus datenschutzrechtlicher Sicht sicher 
kritikwürdig und nicht mehr zeitgemäß. Nun-
mehr soll die Meldung durch die Leistungs-
erbringer elektronisch erfolgen. Damit wird 
Dokumentationsarbeit von den Registern weg-
genommen und auf die Leistungserbringer ver-
lagert. Diese müssen hinfort eine flächende-
ckende elektronische Datenerfassung der von 

ihnen behandelten Tumorpatienten vorhalten. 
Mit dieser Qualitätssteigerung der Dokumen-
tation im Bereich der Leistungserbringer ist 
ein erheblicher Personalaufwand verbunden, 
dem im aktuellen Gesetzestext nicht in ange-
messener Weise Rechnung getragen wird. Hier 
muss ein Gleichgewicht zwischen zusätzlichem 
Arbeitsaufwand und Rückvergütung bei den 
Leistungserbringern geschaffen werden.

Bevor die Meldewege fü r alle Meldeanlä sse nicht 
„scharfgeschaltet“ und als praxistauglich evalu-
iert sind, sollte die Bußgeldandrohung fü r unter-
lassene Meldungen ausgesetzt werden. Wie die 
im gegenwä rtig praktizierten System erreichten 
hohen Erfassungsquoten zeigen, gibt es eine ho-
he intrinsische Motivation der an der Behandlung 
krebskranker Patientinnen und Patienten enga-
gierten Ä rzte, ihr Handeln durch Meldungen an 
das Krebsregister zu dokumentieren. Um diese 
Motivation aufrechtzuerhalten und gegebenen-
falls noch zu stä rken, sind praktikable Meldewege 
und ein schneller und umfassender Datenrü cklauf 
wesentlich besser geeignet als eine – immer noch 
absurd hohe – Bußgeldandrohung. 

5.
Eine Gefahr der im Gesetzentwurf vorgese-
henen Zentralisierung der Führung der Krebs-
register besteht darin, dass aus einem medi-
zinisch geführten lokalen Krebsregister ein 
zentral behördlich geführtes Krebsregister 
wird, das den Bedürfnissen der täglichen Ver-
sorgung von Krebspatienten nicht mehr ge-
recht wird. Der im Gesetzentwurf vorgesehene 
Beirat soll die klinische und wissenschaftliche 
Nutzung der Krebsregisterdaten sicherstellen. 
Wir fordern daher einen Beirat, der mit einer 
angemessenen Kompetenz der regulativen Ein-
flussnahme ausgestattet ist. 

Sollte der Bayerische Landtag den grund-
sä tzlichen Weg des Gesetzentwurfes der 
Staatsregierung mitgehen, wä re aufgrund des 
oben Ausgefü hrten im Gesetzgebungsverfah-
ren zu ergä nzen: 

» ein expliziter Auftrag an das klinische Krebs-
register zur zeitnahen Datenrü ckmeldung 
an die behandelnden medizinischen Ein-
heiten an prominenter Stelle des Gesetzes 

(vergleichbar § 1 Abs. 3 des Landeskrebsre-
gistergesetzes Baden‐Wü rttemberg), 

» eine genaue Vorgabe fü r den Beirat mit einer 
Stä rkung seiner Einflussmö glichkeit (zum 
Beispiel vorgeschriebene Sitzungsfrequenz 
und Begrü ndungspflicht des StMGP, wenn 
von Vorschlä gen abgewichen wird) zusam-
men mit einer Schaffung regionaler Beirä te 
und deren Vertretung im Landesbeirat, 

» eine Zielvorgabe im Gesetz fü r die 
Verordnungsermä chtigung, Form, Inhalt 
und Adressat der Meldungen festzulegen im 
Sinne einer Verpflichtung zu nutzerfreund-
lichen und effizienten Regelungen verbun-
den mit einer obligatorischen Evaluation,

» die Aufhebung der Bußgeldandrohung fü r 
Verstö ße gegen die Meldepflicht, mindes-
tens deren Aussetzung bis die Meldewege 
positiv evaluiert sind und

» die adäquate Finanzierung der Tumordoku-
mentation durch die Leistungserbringer.

Gleichzeitig hatte der 75. Bayerische Ärztetag 
mehrere Beschlüsse zum BayKReG gefasst, 
die in der November-Ausgabe des „Bayeri-
schen Ärzteblattes“ (Seite 576 ff.) veröffent-
licht wurden bzw. unter www.bayerisches-
ärzteblatt.de nachzulesen sind.
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